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Termine und Sammelstellen 

Regelmäßige Termine im 

Schwalm-Eder-Kreis 

• Entsorgungszentrum Schwalm-Eder 

• Müllumladestation Ziegenhain 

Jeweils im Wechsel dienstags von  

13:00 - 16:00 Uhr 

• Im Frühjahr und Herbst finden zusätzliche 

Sammlungen in den Gemeinden statt. 

Alle  Sammeltermine, -standorte und weitere 

Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

  www.a-lf.de 

Verwaltung  

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur  

Verfügung!  

Was wird nicht angenommen 

• wasserbasierte Wandfarben und Disper-

sionsfarben 

• ausgehärtete lösemittelhaltige Farben 

und Lacke, Kleber, Leime, Spachtel  

• restentleerte Farb- und Lackbehälter  

• Munition, chem. Kampfstoffe  

• Radioaktive Stoffe  

• Gasflaschen  

• Infektiöse Abfälle 

• Asbest und asbesthaltige Produkte,     

Mineralwolle 

• Teerpappe, Bitumenbahnen 

• Kunststoffe, Styropor, Folien etc.  

• Glühbirnen 

• Elektroschrott  

• Akkus über 500g  

 

Industriegebiet Tannenhöhe 

34590 Wabern 

Tel.: 0800 253 1000 

info@a-lf.de 

www.a-lf.de 

Ausgehärtete wasserbasierte Wand-

farben (sowie mit Bindemittel/

Sägemehl o.ä. verfestigt) entsorgen 

Sie bequem über die Restmülltonne. 

Wasserbasierte Wandfarben (fest und 

flüssig) können gegen Gebühr im EZS 

entsorgt werden. 

Leere Behälter gehören in die gelbe 

Tonne/den gelben Sack. 



Was wird angenommen? 

• Flüssige lösemittelhaltige Farben und  

Lacke (auch mit Logo Umweltengel etc.) 

• Quecksilberhaltige Produkte (z.B. Thermo-

meter, Schaltelemente) 

• Flüssige Kleber, Leime, Spachtel  

• Holzschutzmittel (auch ausgehärtete) 

• Pflanzenschutz- und Schädlings-

bekämpfungsmittel (fest und flüssig)  

• Tonerpulver, volle und teilgefüllte  

Tonerkartuschen  

• Arsenhaltige Abfälle 

• Ölverschmutzte Betriebsmittel (Filter, Lap-

pen, Schläuche, leere Behälter etc.) 

• Haushaltsfette und -öle, Motoren- und      

Getriebeöle  

• Teilgefüllte Spraydosen 

• Drogerie- und Kosmetikartikel 

• PCB-Kondensatoren 

• Lösungsmittel und lösungsmittelhaltige 

Substanzen aller Art (z.B. Verdünner, Fle-

• Die Schadstoffe müssen persönlich am 

Schadstoffmobil abgegeben werden.  

• Pro Anlieferung können nur 100 kg bzw. 

100 Liter abgegeben werden.  

• Die einzelnen Gebinde dürfen nicht 

schwerer als 20 kg bzw. nicht größer als 

20 Liter sein.  

• Die Behälter müssen dicht verschlossen 

sein und werden bei der Sammlung ab-

gegeben. Ein Umfüllen ist nicht möglich. 

• Gewerbebetriebe können nur dann an 

der Sammlung teilnehmen, wenn in dem 

Betrieb jährlich nicht mehr als 500 kg 

Sonderabfall anfällt. 

Sammeln von Sonderabfällen 

Unter dem Begriff Sonderabfall fasst man 

Abfälle zusammen, von denen eine Gefähr-

dung für Mensch und Umwelt ausgeht und 

die aufgrund ihrer chemischen Zusammen-

setzung nicht gemeinsam mit dem übrigen 

Abfall entsorgt werden dürfen. Die Erfas-

sung erfolgt im Schwalm-Eder-Kreis im 

Rahmen von mobilen Sammlungen. 

Die Bewohner*innen des Landkreises und 

die Gewerbebetriebe haben bei diesen 

Sammlungen die Möglichkeit Schadstoffe 

kostenfrei abzugeben. Dabei ist folgendes 

zu beachten:  

ckenentferner, Frostschutzmittel, Kühl- 

und Schmiermittelreste, Bremsflüssigkeit, 

Grillanzünder, Benzin, Diesel, Alkohole, 

Terpentin, Eisfrei, Aceton) 

• Flüssige und feste Chemikalien (z.B. 

Fotochemikalien etc.)  

• Säuren, Beizen, Laugen (z.B. Batterie-

säure, WC-Reiniger, Rostumwandler, 

Ablauger, Abflussfrei) 

• Batterien (Trockenbatterien, Knopfzellen 

u. a.) - Sammelbehälter für Altbatterien 

gibt es auch im Handel und auf der Ent-

sorgungsanlage der Abfallwirtschaft Lahn

-Fulda.  

• Bleihaltige Batterien (z.B. Pb-

Autobatterien) 

• Akkus (bis max. 500g) 

• Altmedikamente (insbesondere Flüssig-

keiten) - Es besteht die Möglichkeit alle 

anderen Medikamente auch über den 

Restmüll zu entsorgen. 

• Feuerlöscher 


